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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Verfassungsstreitigkeit  
 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 4. Mai 2020  
(Vf. 42-VII-20) betreffend  
 
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit  
 
der § 2 Abs. 5 Nr. 1, Abs. 6 Nr. 3, § 5 Abs. 3 Nr. 4 und § 6 der Zweiten Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (2. BayIfSMV) vom 16. April 2020 
(GVBl S. 214, BayRS 2126-1-5-G), die zuletzt durch Verordnung vom 28. April 
2020 (BayMBI Nr. 225) geändert worden ist  
 
PII-G1310.20-0016 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfahren. 

Berichterstatter: Josef Schmid 
Mitberichterstatter: Toni Schuberl 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat die Ver-
fassungsstreitigkeit in seiner 35. Sitzung am 18. Juni 2020 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
die o.g. Beschlussempfehlung vorgeschlagen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 4. Mai 2020 
(Vf. 42-VII-20) betreffend Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
§ 2 Abs. 5 Nr. 1, Abs. 6 Nr. 3, § 5 Abs. 3 Nr. 4 und § 6 der Zweiten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (2. BayIfSMV) vom 16. April 2020 (GVBl. 
S. 214, BayRS 2126-1-5-G), die zuletzt durch Verordnung vom 28. April 2020 
(BayMBI Nr. 225) geändert worden ist  

PII-G1310.20-0016 

Drs. 18/8398 

Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfahren. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 

auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste. Von der Abstimmung ausgenommen ist die Num­

mer 43 der Antragsliste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind ganz offensichtlich alle Fraktionen im Hohen 

Hause. Nun die Frage an die fraktionslosen Abgeordneten, ob und welchem Frakti­

onsvotum sie sich anschließen wollen. – Sie wollen sich keinem Fraktionsvotum an­

schließen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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